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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Tätigkeit  

öffentl ich bestel lter und vereidigter Sachverständiger  

nach einer vom Bundesverband öffentl ich bestellter und vereidigter  

Sachverständiger beim Bundeskartel lamt angemeldeten Empfehlung  

al lgemeiner Geschäftsbedingungen in der Ergänzung vom 21. Februar 1991  

 

Bekanntmachung Nr.  18/81 (49 708 A)  

über die Anmeldung der Empfehlung „Al lgemeine Geschäftsbedingungen für die  

Erstattung von Gutachten durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverstän-

dige nebst entsprechendem Vertragsmuster“ vom 10. Februar 1981.  

 

Der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger e.V. ,  Le-

opoldstraße 19, 8000 München 1,  hat durch seinen Verfahrensbevo llmächtigten,  

Rechtsanwalt Dr.  Peter Bleutge,  Auf dem Grevel 6,  5307 Wachtberg-Vil l ip,  am 28. 

Januar 1981 die nachfolgend wiedergegebene Empfehlung allgemeiner Geschäfts-

bedingungen nach § 38 Abs. 2 Nr.  3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen beim Bundeskartel lamt angemeldet:  

 

Der Bundesverband der öffentl ich bestel l ten und vereidigten Sachverständigen 

empfiehlt d ie folgenden Al lgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erstattung  

von Gutachten von öffent lich bestel lten Sachverständigen sowie e inen entspre-

chenden Vertrag unverbindl ich.   

 

Es ble ibt dem öffentlich bestel lten und vereidigten Sachverständigen unbenom-

men, abweichende Geschäftsbedingungen oder Verträge zu verwenden.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erstattung von Gutachten  

durch öffentl ich bestel lte und vereidigte Sachverständige  

 

§ 1  Geltung  

1.  Die Rechtsbeziehungen des öffentl ich bestel lten Sachverständigen zu sei-

nem Auftraggeber best immen sich nach den fo lgenden Vertragsbedingun-

gen.  

2.   Davon abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur  

Vertragsinhalt ,  wenn diese der Sachverständige ausdrücklich und schr ift-

lich anerkennt.   

 

§ 2  Auftrag  

1.  Die Annahme des Auftrages sowie mündliche, telefonische oder durch An-

gestel lte getroffene Vereinbarungen, Zusicherungen oder Nebenabreden 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schrift l ichen Bestätigung des Sachver-

ständigen.  

2.   Gegenstand des Auftrages ist jede Art gutachterlicher Tätigkeit  wie Fest-

stel lung von Tatsachen, Darstellung von Erfahrungssätzen, Ursachener-

mitt lung, Bewertung und Überprüfung. Diese Tätigkeit  kann auch ausgeübt  

werden im Rahmen schiedsgutachter licher oder schiedsgericht licher Tätig-

keit .   

3.   Gutachtenthema und Verwendungszweck sind bei Auftragserteilung 

schrift l ich festzulegen.  

 

§ 3  Durchführung des Auftrages  

1.  Der Auftrag ist entsprechend den für einen öffentl ich bestel lten und verei-

digten Sachverständigen gült igen Grundsätzen unparteiisch und nach bes-

tem Wissen und Gewissen auszuführen.  

2.   Einen best immten Erfolg,  insbesondere e in vom Auftraggeber gewünschtes 

Ergebnis,  kann der Sachverständige nur im Rahmen objekt iver und unpar-

tei ischer Anwendung seiner Sachkunde gewährleisten.   

3.   Der Sachverständige erstattet seine gutachterliche Tätigkeit  persönlich.  

Soweit es notwendig oder zweckmäßig ist  und die E igenverantwortung des 

Sachverständigen erhalten bleibt,  kann sich der Sachverständige bei der 
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Vorbereitung des Gutachtens der Hi lfe sachverständiger Mitarbeiter bedie-

nen.  

4.   Ist zur sachgemäßen Erledigung des Auftrages die Zuziehung von Sachver-

ständigen anderer D iszipl inen erforder lich,  so erfolgt deren Beauftragung 

durch den Auftraggeber.   

5.   Im Übrigen ist der Sachverständige berechtigt,  zur Bearbeitung des Auftra-

ges auf Kosten des Auftraggebers die notwendigen und übl ichen Untersu-

chungen und Versuche nach seinem pfl ichtgemäßen Ermessen durchzufüh-

ren oder durchführen zu lassen, Erkundigungen einzuziehen, Nachforschun-

gen anzustellen,  Reisen und Besichtigungen vorzunehmen sowie Fotos und 

Zeichnungen anzufert igen oder anfert igen zu lassen, ohne dass es hierfür  

einer besonderen Zustimmung des Auftraggebers bedarf .   

Soweit h ier unvorhergesehene oder im Verhältnis zum Zweck des Gutach-

tens zeit-  oder kostenaufwendige Untersuchungen erforderl ich werden, ist 

dazu die vorherige Zust immung des Auftraggebers e inzuholen.  

6.   Der Sachverständige wird vom Auftraggeber ermächtigt,  bei Beteil igten, Be-

hörden und dritten Personen, die für die Erstattung des Gutachtens not-

wendigen Auskünfte einzuholen und entsprechende Erhebungen durchzu-

führen. Fa lls erforderl ich,  ist ihm vom Auftraggeber hierfür e ine besondere 

Vol lmacht auszustellen.   

7 .   Das Gutachten ist innerhalb vereinbarter Frist zu erstatten.  

8.   Schrift liche Ausarbeitungen werden dem Auftraggeber in dreifacher Ausfer-

t igung zur Verfügung gestel lt .   

Weitere Exemplare werden gesondert in Rechnung gestel lt .   

9.   Nach Erledigung des Auftrages und Zahlung der vereinbarten Vergütung hat 

der Sachverständige die ihm vom Auftraggeber zur Durchführung des Gut-

achtenauftrages überlassenen Unterlagen wieder zurückzugeben.  

 

§ 4  Pf l ichten des Auftraggebers  

1.  Der Auftraggeber darf  dem Sachverständigen keine Weisungen ertei len,  die 

dessen tatsächliche Feststel lungen oder das Ergebnis seines Gutachtens 

verfälschen können.  

2.   Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Sachverständigen 

alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Auskünfte und Unterla-

gen (z.  B.  Rechnungen, Zeichnungen,  Berechnungen,  Schr iftverkehr)  
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unentgelt l ich und rechtzeit ig zugehen. Der  Sachverständige ist in Kenntnis 

zu setzen von al len Vorgängen und Umständen, die erkennbar für die Er-

stattung des Gutachtens von Bedeutung sein können, rechtzeit ig und ohne 

besondere Aufforderung.  

 

§ 5  Schweigepfl icht des Sachverständigen 

1.  Der Sachverständige unter liegt gemäß § 203 Abs. 2 Nr.  5 StGB einer mit  

Strafe bewehrten Schweigepf licht.  Dementsprechend ist es ihm auch ver-

traglich untersagt,  das Gutachten selbst oder Tatsachen oder Unter lagen,  

die ihm im Rahmen seiner gutachter lichen Tätigkeit  anvertraut worden oder  

sonst bekannt geworden sind,  unbefugt zu offenbaren, weiterzugeben oder  

auszunutzen. Die Pf licht zur Verschwiegenheit umfasst alle nicht offenkun-

digen Tatsachen und gi lt  über die Dauer des Auftragsverhä ltnisses hinaus.  

2.   Diese Schweigepfl icht gilt  auch für alle im Betrieb des Sachverständigen 

mitarbeitenden Personen. Der Sachverständige hat dafür zu sorgen, dass 

die Schweigepfl icht von den genannten Personen eingehalten wird.   

3.   Der Sachverständige ist zur Offenbarung, Weitergabe oder e igenen Verwen-

dung der bei der Gutachtenerstattung erlangten Kenntnis befugt,  wenn er  

auf Grund von gesetzl ichen Vorschriften dazu verpf l ichtet ist oder sein Auf-

traggeber ihn ausdrückl ich und schr ift l ich von der Schweigepf licht entbin-

det.   

 

§ 6  Urheberrechtsschutz  

1.  Der Sachverständige behält an den von ihm erbrachten Leistungen, soweit 

diese urheberrechtsfähig s ind,  das Urheberrecht.   

2.   Insoweit darf  der Auftraggeber das im Rahmen des Auftrages gefert igte Gut-

achten mit allen Aufstel lungen, Berechnungen und sonst igen Einzelheiten 

nur für den Zweck verwenden, für den es vereinbarungsgemäß best immt 

ist.   

3.   Eine darüberhinausgehende Weitergabe des Gutachtens an Dritte,  eine an-

dere Art der Verwendung oder e ine Textänderung oder -kürzung ist dem 

Auftraggeber nur mit Einwil l igung des Sachverständigen gestattet.   

4.   Eine Veröffent lichung des Gutachtens bedarf  in jedem Fa lle der E inwil l igung  

des Sachverständigen, Verv ie lfält igungen sind nur im Rahmen des Verwen-

dungszwecks des Gutachtens gestattet.   
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§ 7  Honorar  

1.  Der Sachverständige hat Anspruch auf Zahlung einer Vergütung. Die Höhe 

der Vergütung r ichtet s ich nach der ausdrücklichen Vereinbarung. Die Ver-

gütung enthält die al lgemeinen Bürounkosten des Sachverständigen.  

2.   Daneben können Nebenkosten und Auslagen in tatsächlich anfa llender (ge-

gen entsprechenden Nachweis) oder vereinbarter Höhe (ohne Nachweis) 

ver langt werden.  

3.   Bei Verträgen mit Letztverbrauchern ist die  Mehrwertsteuer im Honorar ent-

halten.  Ist der Auftraggeber eine jur ist ische Person des öffentl ichen Rechts,  

ein öffentl ich-recht liches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der  

Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört,  wird die Mehrwert-

steuer in der bei Vertragsabschluss gesetzl ich bestimmten Höhe der Ver-

gütung und den Auslagen zugeschlagen.  

 

§ 8  Zahlung / Zahlungsverzug  

1.  Das vereinbarte Honorar wird mit Zugang des Gutachtens beim Auftragge-

ber fäll ig .  Die postalische Übersendung des Gutachtens unter g le ichzeit iger  

Einziehung der fäl l igen Vergütung durch Nachnahme ist zu lässig.   

2.   Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer  

Vereinbarung unter Berechnung al ler E inziehungs- und Diskontspesen und 

nur zahlungsha lber angenommen.  

3.   Kommt der Auftraggeber mit der Zahlung des Honorars in Verzug, so kann 

der Sachverständige nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Ver-

trag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfül lung ver langen.  

Vorbehalt lich der Geltendmachung weiteren Schadens s ind bei Zahlungs-

verzug Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweil igen Diskontsatz der  

Deutschen Bundesbank zu entr ichten, jewei ls zuzüglich Umsatzsteuer.  Sie 

sind höher oder niedr iger anzusetzen,  wenn der Sachverständige eine Be-

lastung mit e inem höheren Z inssatz oder  der Auftraggeber e ine ger ingere 

Belastung nachweist.   

4.  Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kre-

ditwürdigkeit  des Auftraggebers infrage stel len,  haben eine sofort ige Fäl lig-

keit  al ler Forderungen des Sachverständigen zur Fo lge.  In diesen Fäl len ist 

der Sachverständige berechtigt,  nach angemessener Nachfr ist vom Vertrag 

zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfü l lung zu verlangen.  
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Das gleiche g ilt  bei Nichteinlösen von Wechseln oder Schecks,  Zahlungs-

einstellung, Konkurs oder Nachsuchen eines Verg le ichs des Auftraggebers.   

5.   Gegen Ansprüche des Sachverständigen kann der Auftraggeber nur aufrech-

nen, wenn die Gegenforderung des Auftraggebers unbestr itten ist oder ein 

rechtskräft iger Tite l vor liegt.  Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftrag-

geber nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem abgeschlos-

senen Vertrag beruht.   

 

§ 9  Fristüberschreitung  

1.  Die Frist zur Ablieferung des Gutachtens (vgl.  § 3 Abs.  7) beginnt mit Ver-

tragsabschluss.  Benötigt der Sachverständige für die Erstattung des Gut-

achtens Unterlagen des Auftraggebers (vgl .  § 4 Abs.  2) oder ist die Zahlung 

eines Vorschusses vereinbart,  so beginnt der Lauf der Frist erst nach Ein-

gang der Unterlagen bzw. des Vorschusses.   

2.   Bei der Überschreitung des Abl ieferungstermins kann der Auftraggeber nur  

im Fal le des Leistungsverzuges des Sachverständigen oder der vom Sach-

verständigen zu vertretenden Unmögl ichkeit vom Vertrag zurücktreten oder  

Schadensersatz ver langen.  

3.   Der Sachverständige kommt nur in Verzug,  wenn er die L ieferverzögerung  

des Gutachtens zu vertreten hat.  Bei nicht  zu vertretenden Lieferhindernis-

sen wie beispie lsweise Fä lle höherer Gewalt,  Krankheit ,  Streik und Aussper-

rung, die auf einem unverschuldeten Ereignis beruhen und zu schwerwie-

genden Betriebsstörungen führen, tr itt  Lieferverzug nicht ein.  Die Abl iefe-

rungsfrist verlängert sich entsprechend, und der Auftraggeber kann hieraus 

keine Schadensersatzansprüche herleiten.  Wird durch solche Lieferhinder-

nisse dem Sachverständigen die Erstattung des Gutachtens vö ll ig unmög-

lich,  so wird er von seinen Vertragspfl ichten frei.  Auch in diesem Falle steht  

dem Auftraggeber ein Schadensersatzanspruch nicht zu.   

4.   Der Auftraggeber kann neben Lieferung Verzugsschadensersatz nur ver lan-

gen, wenn dem Sachverständigen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit  nach-

gewiesen wird.   

 

§ 10  Kündigung  

1.  Auftraggeber und Sachverständiger können den Vertrag jederzeit  aus wich-

tigem Grund kündigen. Die Kündigung ist schrift l ich zu erklären.   



Al lgemeine Geschäftsbedingungen zum Sachverständigen-Auftrag  Sei te 7  

2.   Wichtige Gründe, die den Auftraggeber zur Kündigung berechtigen, sind u.  

a.  Rücknahme der öffentl ichen Bestel lung durch die zuständige Bestel-

lungsbehörde oder e in Verstoß gegen die Pf lichten zur objekt iven, unabhän-

gigen und unparteiischen Gutachtenerstat tung.   

3.   Wichtige Gründe, die den Sachverständigen zur Kündigung berecht igen,  

sind u.  a. :  Verweigerung der notwendigen Mitwirkung des Auftraggebers; 

Versuch unzulässiger Einwirkung des Auftraggeber auf den Sachverständi-

gen, die das Ergebnis des Gutachtens verfälschen kann (vgl.  § 4 Abs.  1);  

wenn der Auftraggeber in Schuldnerverzug  gerät; wenn der Auftraggeber in 

Vermögensverfal l gerät;  wenn der Sachverständige nach Auftragsannahme 

feststellt ,  dass ihm die zur Erledigung des Auftrages notwendige Sachkunde 

fehlt .   

4.   Im Übrigen ist e ine Kündigung des Vertrages ausgeschlossen.  

5.   Wird der Vertrag aus wichtigem Grunde gekündigt,  den der Sachverständige 

zu vertreten hat,  so steht ihm eine Vergütung für die bis zum Zeitpunkt der 

Kündigung erbrachte Teil le istung nur insoweit zu,  als diese für den Auftrag-

geber objektiv verwendbar ist .   

6.   In al len anderen Fä llen behä lt der Sachverständige den Anspruch auf das 

vertraglich vereinbarte Honorar,  jedoch unter Abzug ersparter Aufwendun-

gen. Sofern der Auftraggeber im Einzelfa ll keinen höheren Antei l an erspar-

ten Aufwendungen nachweist,  wird dieser mit 40 % des Honorars für die 

vom Sachverständigen noch nicht erbrachten Leistungen vereinbart.   

 

§ 11  Gewährleistung  

1.  Als Gewährle istung kann der Auftraggeber  zunächst nur kostenlose Nach-

besserung des mangelhaften Gutachtens ver langen.  

2.   Wird nicht innerhalb angemessener Zeit  nachgebessert,  oder schlägt die  

Nachbesserung fehl,  kann der Auftraggeber Rückgängigmachung des Ver-

trages (Wandelung) oder Herabsetzung des Honorars (Minderung) ver lan-

gen.  

3.   Mängel müssen unverzüg lich nach Feststel lung dem Sachverständigen 

schrift l ich angezeigt werden; andernfal ls erl ischt der Gewährle istungsan-

spruch.  

4.   Bei Fehlen zugesicherter E igenschaften bleibt ein Anspruch auf Schadens-

ersatz unberührt.   
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§ 12  Haftung  

1.  Der Sachverständige haftet für Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund 

-  nur dann, wenn er oder seine Mitarbeiter die Schäden durch ein mangel-

haftes Gutachten vorsätzl ich oder grob fahrlässig verursacht haben. Alle  

darüberhinausgehenden Schadensersatzansprüche werden ausgeschlos-

sen. Dieses gi lt  auch für Schäden, die bei Nachbesserung entstehen.  

2.   Die Rechte des Auftraggebers aus Gewährle istung gemäß § 11 werden 

dadurch nicht berührt.  Die Ansprüche wegen Lieferverzuges sind in § 9 ab-

schl ießend geregelt .   

3.   Schadensersatzansprüche, die nicht der kurzen Ver jährungsfrist des § 638 

BGB unterliegen,  ver jähren nach drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt  

mit dem Eingang des Gutachtens beim Auftraggeber.   

 

§ 13  Erfül lungsort und Gerichtsstand  

1.  Erfül lungsort ist die berufl iche Nieder lassung des Sachverständigen.  

2.   Ist der Auftraggeber Vol lkaufmann, jurist ische Person des öffent l ichen 

Rechts oder öffentl ich-recht l iches Sondervermögen, so ist der Hauptsitz  

des Sachverständigen ausschließl icher Gerichtsstand.  

3.   Der gleiche Gerichtsstand wie in Zif fer 2 gi lt ,  wenn der Auftraggeber keinen 

allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat,  nach Vertragsabschluss seinen 

Wohnsitz oder gewöhnl ichen Aufentha ltsort aus dem Inland ver legt oder  

sein Wohnsitz oder gewöhnl icher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der K lage-

erhebung nicht bekannt ist .   

 


